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Walter Wittmann

Der schweizerische Binnenmarkt 1992

Die Konkurrenzfihigkeit ist gefihrdet

In der Schweiz lauft seit 1988 eine intensive Diskussion tiber den EG-
Binnenmarkt 1992. Zwar wird das Land zumindest vorlaufig nicht der EG
beitreten, es mochte aber EG-fahig werden; fiir die einen, um derart kon-
kurrenzfahig zu sein, dass ein EG-Beitritt vermieden werden kann; fir die
anderen, um sich fur einen spateren EG-Anschluss vorzubereiten.

Der Druck zur Liberalisierung geht aber nicht nur von der EG, sondern
auch vom GATT aus. Was die EFTA angeht, so ist es weitsichtig, sich auf
vielfaltige Entwicklungen einzustellen. Ein Szenario ist stets im Auge zu
behalten: Osterreich wird vor dem Jahre 2000 in die EG aufgenommen
und scheidet demnach aus der EFTA aus. Die Schweiz hat dann nur mit
den nordischen EFTA-Landern zu tun, von denen Norwegen EG-verdach-
tig ist. Mit oder ohne dieses Land konnte es zu einer Zollunion zwischen
der Rest-EFTA und der EG kommen: In diesem Fall kann die Schweiz
nicht ausscheren, sie wird mitmachen miussen: Der Freihandel, u.a. auch
mit Agrargutern, wird ihr sozusagen durch die Hintertur geliefert.

Das kann, muss aber nicht so sein: Entscheidend ist, dass die Schweiz
nichts ausschliesst und — extrem — flexibel auf jede Herausforderung ant-
wortet. Das setzt eine entsprechende langfristige Konzeption voraus, damit
die «kleinen Schritte» jeweils in die richtige Richtung getan werden (kon-
nen). Die Schweiz muss sich «geistig» 6ffnen, sie darf sich nicht selbst isolie-
ren!

Die Konkurrenzfahigkeit der Schweiz ist, wie empirische Untersuchun-
gen' zeigen, zu einem zentralen Zukunftsproblem geworden. Aus einer
Studie der OECD (1986) geht hervor: Die Produktivitat, definiert als
Zuwachs des realen Brutto-Sozialprodukts je Erwerbstatige, ist im Durch-
schnitt der Jahre 1960—1968, 1968—1973,1973—1979 und 1979—1984
ohne Ausnahme tiefer als in vergleichbaren Industrielandern. Das sowohl
in Rezessions- als auch in Boomzeiten und wahrend 25 Jahren. Das gibt
Anlass zu Bedenken und Konsequenzen. Es ist tiberfallig, sich der Revitali-
sierung der schweizerischen Volkswirtschaft zuzuwenden und das eigene
- Haus marktwirtschaftlich in Ordnung zu bringen.

In der laufenden Diskussion tiber EG, GATT und EFTA wird weitge-
hend ubersehen, dass die Schweiz in den achtziger Jahren im Gegensatz zu
auslandischen Konkurrenten keine marktwirtschaftliche Wende vollzog
und die traditionelle — wohlfahrtsstaatliche — Politik fortsetzte. Es tat sich
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eine Kluft auf, die ohne Gegensteuer wachsen wird. Das ist keine gunstige
Voraussetzung, um der europaischen und weltweiten Konkurrenz gewach-
sen zu sein. Zwar kannte auch die Schweiz um 1980 eine — begrenzte —
Debatte liber Re-Privatisierung und De-Regulierung?, sie stiess sozusagen
ins Leere, geschehen ist bis 1988 soviel wie nichts. Daher ist der Nachhol-
bedarf angewachsen. Eine konsequente Liberalisierung des schweizeri-
schen Binnenmarktes ist das Gebot der Stunde. Diese hat sich — schwerge-
wichtig — nicht an schweizerischen, sondern an auslandischen, insbeson-
dere EG-Standards zu orientieren: Nur so kommt es allmahlich zur EG-
Fahigkeit.

Massive Einschrinkungen

In der Arbeitswelt* gibt es eine Reihe von Verhalten, Gewohnheiten und
Regulierungen, die gegen marktwirtschaftliche Grundsatze verstossen: Sie
sind zu liberalisieren. So geht es um den Zwang, den nicht wenige private
Arbeitgeber auf die Wahl des Wohnortes ihrer Arbeitnehmer ausuben. Die
offentliche Hand reguliert extrem gegen den Grundsatz der Niederlas-
sungsfreiheit. Sie verlangt nicht nur den kantonalen, sondern in bestimmten
Fallen sogar den kommunalen Wohnort: Angestellte und Beamte werden
in ihrer Freiheit massiv eingeschrankt. Von ihnen darf letztlich nur eine
angemessene Ricksichtnahme auf ihre Funktionen im offentlichen Dienst
verlangt werden: Sie miissen einfach im erforderlichen Masse erreichbar
sein. So ist es wohl richtig, dass ein professioneller Angehoriger der Feuer-
wehr an Ort und Stelle wohnt, ein Lehrer kann aber durchaus in einem
grosseren Umkreis — von der Schule — wohnen. Allgemein ist zu beruck-
sichtigen, dass es sowohl zu positiven wie negativen Wirkungen von Wan-
derungen auf die Steuereinnahmen kommt: Wanderungsverluste kann man
mit einem interkantonalen oder — kommunalen Finanzausgleich kompen-
sieren.

Zu de-regulieren sind im weiteren die zeitlichen Arbeitsverhaltnisse.
Wenn man, aus welchen Grinden auch immer, Vorschriften uber die
Wochen- oder Monatsarbeitszeit fir unerlasslich halt, so sind wenigstens
Bandbreiten vorzugeben. Nur so kann eine «iiberschiissige» Nachfrage fle-
xibel befriedigt und Bewilligungen fiir Uberstunden weitgehend vermieden
werden. Wo es sich konomisch aufdringt, ist die Wochenend- und Nacht-
arbeit zuzulassen, und: es gibt nicht wenige Arbeitnehmer, die daran inter-
essiert sind, ausserhalb der gegenwartigen Arbeitszeit tatig zu sein. Eine
einheitliche Arbeitszeit von z.B. 40 Wochenstunden fiir jedermann ist
weder okonomisch sinnvoll noch freiheitlich akzeptabel. Sie ist letztlich
eine — zu weitgehende — Bevormundung der Arbeitnehmer. Der Bedarf
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an Teilzeitarbeit ist gross, ihm sollte man durch Liberalisierungen gerecht
werden. Zum einen konnen so mehr Arbeitnehmer jeden Geschlechts und
Alters in die Wirtschaft integriert werden. Zum anderen wird eine bessere
Arbeitsteilung innerhalb der privaten Haushalte, z.B. zwischen Ehepart-
nern, moglich. Zum dritten kann von erfahrenen und insbesondere hoch-
qualifizierten Arbeitskraften auch iiber die heutige Pensionierung hinaus
profitiert werden. An Teilzeitarbeit diirften vor allem jene ein erhebliches
Interesse haben, die sich jenseits der Spitzenbelastung im Lebenslauf befin-
den und daher immer weniger auf ein ganzes Erwerbseinkommen angewie-
sen sind. Die Reihe der De-Regulierungsmoglichkeiten und -notwendigkei-
ten liesse sich fortsetzen. Die erwdhnten Falle zeigen, dass dies aus okono-
mischen wie freiheitlichen Griinden zligig geschehen sollte.

Problematisch ist auch die Allgemeinverbindlichkeit von Gesamt-
arbeitsvertragen, da hier Vereinbarungen getroffen werden, die fiir alle
Unternehmen unabhéngig von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit
verbindlich sind. Zudem geschieht dies jeweils — in einem Duopol — zwi-
schen einem Arbeitgeber- und einem Arbeitnehmerverband. Das Ergeb-
nis, auf das sich die Verbandsfunktionare einigen, geht nicht zu ihren
Lasten, sondern zu jener der Unternehmen. Damit wird zwar nicht unter-
stellt, sie wurden nicht im Interesse ihrer Mitglieder handeln, es macht aber
einen wesentlichen Unterschied, ob man nur beteiligt oder auch selbst
betroffen ist. Mehr Markt bedeutet hier nicht mehr und nicht weniger als:
Arbeitsvertrage werden auf betrieblicher Ebene zwischen dem Arbeitge-
ber und einer reprasentativen Delegation seiner Arbeitnehmer ausgehan-
delt. Den Gewerkschaften kommt in diesem Fall eine beratende Funktion
zu. Die beste Losung sind zwar individuelle Verhandlungen, doch ab einer
gewissen Unternehmensgrosse sind diese zu kompliziert. Der Mindest-
schritt der Liberalisierung der Arbeitswelt ist der Verzicht auf die
Allgemeinverbindlichkeit von — kollektiven — Arbeitsvertragen: Nur so
haben die Unternehmen jenen Handlungspielraum, auf den sie angewiesen
sind, um flexibel und erfolgreich auf die Herausforderung des Struktur-
wandels zu reagieren.

Den Gesamtarbeitsvertragen ist eine Tendenz zur Nivellierung der
Lohne und Gehalter immanent. Es wird nicht so sehr nach Qualifikation,
sondern vielmehr nach sozialpolitischen Kriterien bezahlt. Es versteht sich
von selbst, dass der Abbau von Lohn- und Gehaltsanreizen sich schadlich
auf die Ausbildung, den Arbeitseinsatz und die gesamtwirtschaftliche Pro-
duktivitat auswirkt. Die marktwirtschaftliche Devise lautet: Moglichst nach
— tatsachlichen — Leistungen entlohnen. Dazu sollte nicht nur die Privat-
wirtschaft, sondern auch der Staat iibergehen. Marktwirtschaftlich sind
auch Mindestlohne verwerflich, denn sie machen jene arbeitslos, die nur
bei weniger Lohnkosten eingestellt wiirden, und: Wer am Arbeitsmarkt
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kein existenzsicherndes Einkommen erzielt, dem greift der Staat mit —
separaten — Einkommenstransfers unter die Arme.

Varianten der Liberalisierung

Das herausragende Dauerproblem der schweizerischen Arbeitswelt ist
die Mehrfachkontingentierung der auslandischen Arbeitskrifte. Je langer
die — allmahliche — Liberalisierung hier auf sich warten lasst, desto mehr
wird die jahrzehntelange Storung des Arbeitsmarktes als normal oder gar
definitiv betrachtet. Es ist an der Zeit, von der langjahrigen Bewirtschaf-
tung abzukommen und innerhalb nutzlicher Frist eine volle Liberalisierung
zu erreichen. Das ist nicht nur in bezug auf die EG-Konformitat, sondern
auch flir den Strukturwandel nach marktwirtschaftlichen Regeln erforder-
lich. Hier liegt ein grosses Produktivitatspotential brach, das auszuschop-
fen ist. Bei der Liberalisierung des Arbeitsmarktes gibt es eine Reihe von
Varianten, die auch kombiniert werden konnen:

1. Gegenwartig und kiinftig herrscht ein akuter Mangel an bestimmten
hochqualifizierten Arbeitskraften. Diese sind flir die Entwicklung der
schweizerischen Volkswirtschaft so wichtig, dass eine sofortige und gianz-
liche Liberalisierung ihrer Einwanderung angezeigt ist. Damit das Ziel der
Stabilisierung der auslandischen Wohnbevolkerung nicht verletzt wird,
sind die (anderen) Kontingente entsprechend anzupassen.

2.Die geltende Regelung fiir Grenzganger kann erweitert werden, indem
man die Grenzzonen ausdehnt. Das erhoht die Zahl der Arbeitskrafte und
integriert die schweizerischen Grenzzonen besser in die benachbarten
Lander und mithin in den EG-Markt. Zugleich ist denkbar, das ganze Land
zur «Grenzzone» zu machen: In der Schweiz kann jeder Auslander arbei-
ten, der nicht im Inland wohnt, sondern tiber Nacht nach Hause geht. Da es
hier einen «Entfernungsschutz» gibt, werden dem Zuzug von Grenzgan-
gern gewisse Grenzen gezogen.

3. Das Saisonniers-Statut ist zwar — vorlaufig — beizubehalten, die Kon-
tingentierung konnte aber aufgegeben werden. Zum einen werden die Ziele
der Auslanderpolitik nicht verletzt, weil die Saisonniers jeweils ausreisen,
wenn ihre Arbeit beendet ist. Zum anderen gibt es gegenwartig eine uiber-
schussige Nachfrage insbesondere im Baugewerbe und im Tourismus, die
so befriedigt werden konnte. Das hat sowohl dem Fremdenverkehr als auch
dem Baugewerbe im Laufe der achtziger Jahre — zumindest im Berggebiet
— enge Grenzen gezogen, die sich als endgiiltig erweisen konnten. Die
Gefahr einer langfristigen Expansion ist gar nicht gegeben: Man wird froh
sein, wenn die Arbeitsplatze in diesen beiden Branchen auf Dauer iiber-
haupt erhalten werden konnen. Zum dritten ist es nicht klug, bestehende



DER SCHWEIZERISCHE BiNNENMARKT 701

Kapazitaten nur deshalb nicht auszulasten, weil die erforderlichen Saison-
niers fehlen. Der Strukturwandel in der (Berg-)Landwirtschaft durfte sich
beschleunigen und zahlreiche Arbeitskrafte freisetzen: Diese konnen die
Saisonniers teilweise ersetzen. Schliesslich ist davon auszugehen, dass sich
in den Regionen, in denen die Saisonniers eine herausragende Rolle spie-
len, die Strukturen sich im Laufe der neunziger Jahre weitgehend von selbst
bereinigen und der langfristige Bedarf an Saisonniers sich herausbildet: Er
durfte eher geringer als grosser gegeniiber den achtziger Jahren sein. Die
Aufhebung der Saisonniers-Kontingente ist so gesehen ohne weiteres zu
verantworten.

4. Der Bestand an Jahresaufenthaltern ist sowohl absolut als auch nach
Kantonen plafoniert. Es versteht sich von selbst, dass diese Regelung den
wirtschaftlichen Strukturwandel erschwert. In einer ersten Phase geht es
um die allmahliche Liberalisierung der kantonalen Kontingente, z.B. uber
10 Jahre. Dazu werden jedes Jahr jeweils 10 Prozent des Ausgangsbestan-
des zur Versteigerung an Arbeitgeber nicht im Kanton, sondern in der gan-
zen Schweiz freigegeben. Den Zuschlag erhalten jene, die am meisten
bezahlen. Das erfordert einen «Markt», der einen permanenten Handel mit
«Bezugsrechten an Jahresaufenthalter» ermoglicht. Was die «Nutzniesser»
dieser Liberalisierung jeweils bezahlen, kann verwendet werden, um jene
abzugelten, die von den jeweiligen Kiirzungen von Kontingenten (negativ)
betroffen sind. So wird der Strukturwandel am Arbeitsmarkt zunehmend
von den Marktkraften gesteuert, nach 10 Jahren ganz! Hier vollzieht sich
eine Verlagerung der Arbeitskrifte weg von den wenig, hin zu den hoher-
und hochqualifizierten Unternehmen und Branchen: Die Leistungsfahig-
keit der schweizerischen Volkswirtschaft nimmt zu. Nach 10 Jahren gibt es
keine kantonalen Kontingente mehr, die raumliche Wanderung ist voll libe-
ralisiert. Plafoniert ist nur noch der Gesamtbestand an Jahresaufenthaltern.
Je rascher der Strukturwandel sich aber vollzieht, desto naher riickt jener
Zeitpunkt, ab dem die volle Liberalisierung der Einwanderung an Arbeits-
kraften aus der EG moglich wird, ohne untragbar gegen die Ziele der Aus-
landerpolitik zu verstossen. In bezug auf die Freiziigigkeit der Arbeits-
krafte ware die Schweiz innerhalb eines Jahrzehnts EG-fahig geworden.
Zugleich konnte sie ihre Strukturschwachen weitgehend uberwunden
haben.

In bezug auf den Wettbewerb gibt es faktisch eine zweigeteilte Schweiz *.
Auf der einen Seite ist die Exportwirtschaft einem harten, weltweiten Kon-
kurrenzdruck ausgesetzt. Auf der anderen Seite umgibt sich die Binnen-
wirtschaft mit moglichst hohen Schutzmauern. Namentlich anzuftihren
sind die Landwirtschaft, die Bauwirtschaft, das Gesundheitswesen, die fiir
den Inlandmarkt produzierende Konsum- und Investitionsgiiterindustrie
und weite Bereiche des Dienstleistungssektors. Der Staat greift in vielfalti-
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ger Art und Weise in die Preisbildung ein, insbesondere um Mindestpreise
zu sichern. Ob Preise jeweils «gerecht»(fertigt) sind oder nicht, wird nicht
aufgrund eines funktionierenden Wettbewerbs, sondern nach den effekti-
ven Kosten entschieden. Damit wird die Marktwirtschaft auf den Kopf
gestellt. Das herausragende Verhalten der Binnenwirtschaft ist weniger
allokativ als distributiv orientiert: Moglichst viele Anbieter wollen und sol-
len in bestem — schweizerischem — Einvernehmen moglichst gut vom
geschiitzten Binnenmarkt leben.

Kartellpolitik

Die Auswirkungen der schweizerischen Kartellpolitik liegen auf der
Hand: Die Lust am Wettbewerb ist schwach, die Anpassungsflexibilitat
gering, die Innovationen lassen zu wiinschen librig. Es gibt (viel zu) viele
sub-optimale Unternehmen, was sich nachteilig auf die gesamtwirtschaft-
liche Produktivitdt auswirkt. Ein zentrales Anliegen der Kartelle ist die —
organisierte — Uberwilzung von (steigenden) Kosten, um so die Gewinn-
margen zu erhalten. Nicht so sehr der Wettbewerb, sondern Besitzstands-
denken ist fir die Binnenwirtschaft typisch. Dieses Verhalten hat einen
hohen Preis, er fallt bei Konsumenten und Steuerzahlern an.

Die Schweiz braucht dringend ein marktwirtschaftliches Kartellgesetz.
Die Ausrichtung muss praventiv sein, Kartelle sind zu verbieten. Nur so
konnen uberalterte, marktwidrige Strukturen allmahlich bereinigt werden.
Im Zuge dieser Entwicklung nimmt die Zahl der Unternechmen ab, die
Konzentration zu. Um marktmachtige Unternehmen zu verhindern, ist
eine Fusionskontrolle angezeigt. Liegen solche Unternehmensgrossen
schon vor, so sind sie zu entflechten. Ist ein oligopolistischer Wettbewerb
unausweichlich geworden, damit — im Kleinstaat — «economies of scale»
zum Zuge kommen, so ist das Verhalten der Oligopolisten zu uberwachen.
Schliesslich versteht es sich von selbst, dass sowohl private als auch offent-
liche Monopole Regulierungen zu unterwerfen sind. Das verstosst, solange
okonomische Ziele verfolgt werden, nicht gegen die Marktwirtschaft.

Um den Wettbewerb ist es im Submissions- und Einkaufswesen nicht gut
bestellt>. Zum Zuge muss jeweils in einem noch zu schaffenden gesamt-
schweizerischen Markt der leistungsfahigste Anbieter kommen. Das ver-
hindern gegenwartig u.a. kommunale und kantonale Verordnungen und
Gesetze, aber auch privatwirtschaftliche Regelungen. Die marktwidrigen
Eingriffe erhalten die traditionellen Strukturen, schaden dem Produktivi-
tatsfortschritt und fithren zu tiberhohten Preisen. In dem Masse wie die
offentliche Hand involviert ist, sind zusatzliche Steuern und massive Sub-
ventionierungen im Spiel. Nur beilaufig sei erwahnt, dass die uibliche Praxis
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gegen GATT- und EFTA-Regeln verstosst und schon gar nicht EG-kon-
form ist. Das eigentliche Argernis sind aber die binnenwirtschaftlichen Ver-
haltnisse: Ein (zu) kleines Land wird in Hunderte oder sogar Tausende von
Einzelmarkten aufgeteilt. Selbst auf den lokalen Markten erhalt oft nicht
der Leistungsfahigste den Zuschlag, sondern jener, der uber die besten per-
sonlichen und politischen Beziehungen verfiigt. Angesichts dieser Fakten
dirfte es nicht einmal ein Diskussionsthema sein, wenn ein — einziges —
Bundesgesetz uber das Submissions- und Einkaufswesen gefordert wird,
das in der ganzen Schweiz rigoros durchgesetzt wird.

Landwirtschaftspolitik

Uber die Landwirtschaft ist in der letzten Zeit viel geschrieben worden.
Die traditionelle Landwirtschaftspolitik, die sich durch vielfaltige Schutz-
massnahmen, zuviel Burokratie, sowie Absatz- und Einkommensgarantien
auszeichnet, ist massiv unter Druck geraten. Er kommt von der EG, dem
GATT und im Inland von den Konsumenten, den Steuerzahlern, vom
Umweltschutz und auch von zahlreichen Produzenten. Es herrscht all-
gemeine Unzufriedenheit, allerdings aus verschiedenen Griinden, die
Landwirtschaftspolitik befindet sich nicht erst heute in einer Sackgasse. Die
Marschrichtung der neunziger Jahre kann nur «Mehr Markt» heissen®. Wer
weiterhin fur die traditionelle Landwirtschaftspolitik eintritt, der hat die
Zeichen der Zeit nicht erkannt, offenbar muss das Desaster noch grosser
werden, um eine marktwirtschaftliche Wende zu ermoglichen. Man kann
daher nur hoffen, der Druck von «aussen» werde so gross, dass die tiberfal-
ligen Schritte der Liberalisierung endlich getan werden mussen. Nicht
zuletzt geht es um einen beschleunigten Strukturwandel nach marktwirt-
schaftlichen Regeln, um so die «versteckte Arbeitslosigkeit» in der Land-
wirtschaft abzubauen. Das wire ein substantieller Beitrag zur Linderung
des chronischen Mangels an Arbeitskraften auch im Berggebiet, wo die
auslandischen Arbeitskrifte das Baugewerbe und den Tourismus pragen.
Ziel ist — wie anderswo — der optimale Betrieb, was die Leistungsfahigkeit
der Landwirtschaft erheblich verbessern wiirde.

Der schweizerische Aktienmarkt

Ein nicht zu vernachlassigendes Problem ist der schweizerische Aktien-
markt. Seine Unzulanglichkeiten wurden wahrend dem Crash vom
19. Oktober 1987 sichtbar. Hier ist eine Reihe von Reformen angezeigt, so
u.a. mehr Transparenz und Verbreiterung des Wertpapiermarktes, einheit-
liche Bestimmungen fiir die Kotierung in- und auslandischer Wertpapiere,
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eine transparente Rechnungslegung der schweizerischen Unternehmen mit
angelsédchsischen Standards und die Ubertragung der Finanzmarktaufsicht
weg von Kantonen hin zum Bund’. Uberholt ist auch der schweizerische
Borsenfoderalismus mit seinen sieben Borsen. Wenn schon der ganze
schweizerische Markt zu klein ist, um jene Effizienz zu erreichen, die letzt-
lich unentbehrlich ist, so multipliziert die kantonale Aufsplitterung die
Schwachen. Schliesslich darf nicht iibersehen werden, was sich im Ausland
mit der Globalisierung der Finanzmarkte abspielt: Der schweizerische
Borsenfoderalismus ist ein Anachronismus. Was zu tun ist, kann so gesagt
werden: «Ein Markt statt sieben Borsen»®. Schliesslich ist es die Aufgabe
der Grossbanken, «<market makers» zu werden, wie dies in den angelsachsi-
schen Landern tiblich ist: Nur so kann ein geordnetes Marktgeschehen —
wenn uberhaupt — gewahrleistet werden.

Die schweizerische Vinkulierungspraxis ist sowohl im In- als auch im
Ausland umstritten. Hier geht es lediglich um die Behandlung schweizeri-
scher Aktiondre, also nicht um Ubernahmen durch Auslander. Der Kon-
sens geht dahin, dass die Vinkulierung sich zumindest auf Dauer als kontra-
produktiv erweist. Je restriktiver der Handel mit Aktien gehandhabt wird,
desto niedriger liegt der Aktienpreis: Das zieht «Raider» und andere
«Ubernehmer» an. Je grosser der Unterschied zwischen dem Substanz-
und dem Marktwert ist, desto kostspieliger ist die Kapitalbeschaffung.
Aktienkapital ist immer auch Risikokapital: Wer mochte schon solches
bereitstellen, wenn er von den unternehmerischen Entscheidungen mehr
oder weniger ausgeschlossen ist? Aktionare halten folgerichtig nur dann
zum Unternehmen, wenn dieses eine grossziigige Dividendenpolitik
betreibt, was hierzulande selten der Fall ist. Von der Substanz der Unter-
nehmen hat der Aktionar solange wenig, als diese sich nicht in Kurssteige-
rungen und/oder wachsenden Dividenden niederschlagt. Andere Griinde
fur die «Treue» kann und darf es okonomisch gesehen gar nicht geben,
denn: man wurde als Aktionar — ohne jeglichen Gegenwert — nur jene
Verwaltungsrate und (Spitzen-)Manager stiitzen und unterstiitzen, die mit
threr Vinkulierungspraxis letztlich nicht das Unternehmen, sondern sich
selbst schiitzen. Daran konnen andere kein Interesse haben.

Nicht nur deshalb ist die Vinkulierungspraxis nach marktwirtschaft-
lichen Grundsatzen allmahlich zu liberalisieren®. Dazu gehoren, ohne
Anspruch auf eine umfassende und abschliessende Sicht des Problems, fol-
gende Schritte: sie sind letztlich nichts anderes als unverzichtbare Elemente
einer liberalen Wirtschaftsordnung.

1. Vinkulierungsbestimmungen diirfen unter keinen Umstanden riick-
wirkend abgeandert bzw. verscharft werden.

2. Eine Aktie darf nur liber eine Stimme verfligen: Das ist Demokratie
im Kapitalismus, die proportionale Mitbestimmung ist zu gewahrleisten.
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3. Der Markt funktioniert nur, wenn es keine personlichen Praferenzen
gibt. Daraus ist zu folgern, dass eine Aktiengesellschaft keinen Aktionar
ausschliessen darf. Die Verweigerung der Eintragung ins Register der
Namenaktionare ist nicht statthaft. Weder «un-bequeme» noch «un-sym-
pathische» Aktiondre diirfen diskriminiert werden. Eine Aktiengesell-
schaft ist kein «Familienbetrieb» oder die Sache von «Freunden», sie ist das
Eigentum der Aktiondre mit allen Konsequenzen, die sich daraus insbe-
sondere fur den Verwaltungsrat und das Management ergeben konnen.

4. Auch «Raider» und «Asset-stripper» duirfen nicht abgewiesen bzw.
ausgeschlossen werden. Der Kauf von Aktien ist in einem marktwirtschaft-
lichen System nicht an die «guten» oder «schlechten» Absichten gebunden,
die von den Kaufern ausgehen. Das «Ausbeinen» einer Aktiengesellschaft
mit hohem Finanzgewinn braucht gesamtwirtschaftlich nicht schadlich zu
sein, auch das Umgekehrte ist moglich.

5. Wer «public» geht, soll stets fiir eine Ubernahme offen bleiben: Solche
Unternehmen miissen fiir jedermann kaufbar sein. Da es hier um die Libe-
ralisierung des Binnenmarktes geht, wird der Frage nicht nachgegangen, ob
Ubernahmen durch Auslinder auch so gehandhabt werden sollen. Zu
beachten ist hier der Grundsatz der Reziprozitat: Was schweizerische
Unternehmen im Ausland diirfen, das sollte hierzulande fur auslandische
Unternehmen moglich sein.

6. Fur Aktienkaufe, die einen relevanten Prozentsatz des Kapitals iiber-
treffen, ist eine Meldepflicht einzufiihren. So wird Transparenz uber Auf-
kaufe — aus welchen Griinden auch immer — geschaffen: Es steht dann
jedermann frei, darauf im Rahmen der Gesetze mit Kiaufen oder Verkaufen
zu antworten. Ist das Unternehmen nicht iibernahmewillig, so kann es am
Markt als Kdufer der eigenen Aktien auftreten, um so eine Ubernahme zu
verhindern: Das ist die marktwirtschaftliche Losung.

7. Wer sich nicht ibernehmen lassen mochte, der muss eine entspre-
chende Kapitalstruktur — ohne Vinkulierung — schaffen: Dazu gehoren
die PS sowie Namen- und/oder Inhaberaktien in einem Ausmass, das
keine Mehrheit ermoglicht: Das dazu erforderliche Kapital ist dann eben
von einer Familie oder sich freiwillig beschrankenden Aktionaren aufzu-
bringen. Eine marktwirtschaftlich tragbare Variante besteht insbesondere
darin, Aktien mit (voting) und ohne Stimmrecht (non-voting) zu schaffen.
Wer letztere kauft, der nimmt freiwillig in Kauf, dass er wie bei den PS
nichts zu sagen hat.

8. Wer konsequent denkt, tibersieht nicht, dass Unternehmen ab einer
gewissen Mindestgrosse sich ganz 6ffnen miissen, um ihren Kapitalbedarf
zu decken. Sie gehen so «public», dass sie jedermann iibernehmen kann:
Dagegen ist grundsatzlich nichts einzuwenden: Der Druck, der davon auf
den Verwaltungsrat und das Management ausgeht, diirfte sich in der Regel
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heilsam auf die Effizienz der Unternehmen auswirken: Wer dem (Aktien-)
Markt voll ausgesetzt ist, der muss anders handeln, auch um selbst zu uber-
leben.

9. Nicht zuletzt ist zu betonen, dass Entflechtungen von marktmachtigen
Unternehmen und eine Fusionskontrolle erforderlich sind: So kann jenen
Ubernahmen der Riegel geschoben werden, die man wettbewerbspolitisch
nicht wunscht. Solange das Kartellgesetz das nicht zulasst, fehlt ein wichti-
ges, marktwirtschaftliches Abwehrdispositiv gegen nicht marktkonforme
Ubernahmen durch In- oder Auslinder.

Soziale Sicherheit

Es fallt auf, dass zwar intensiv iiber die soziale Sicherheit diskutiert und
geschrieben wird, von der De-Regulierung der Sozialpolitik ist jedoch
kaum die Rede. An dieser Stelle kann allerdings nur kurz auf diese Proble-
matik eingegangen werden'’. Wer konsequent sozialmarktwirtschaftlich
denkt und handelt, der kommt letztlich mit zwei — obligatorischen — Ver-
sicherungen aus. Die eine, um Einkommensausfalle aller Art existenziell
auszugleichen. Die andere, um gegen Grossrisiken gefeit zu sein. Daruber
hinaus liegt es im Ermessen eines jeden, ob und wieweit er sich freiwillig
versichern mochte. Der Freiwilligkeit ist auch die 2. Saule zuzufuhren und
ihre Freizugigkeit ist in vollem Umfang zu gewahrleisten.

Seit den flinfziger Jahren wird die Harmonisierung und Rationalisierung
der einzelnen Trager der sozialen Sicherheit gefordert. Man kann daher
nur lakonisch bemerken: Es ist tiberfallig zu handeln. Gilt das marktwirt-
schaftliche Nutzniesserprinzip, so erfolgt die Finanzierung der Sozialversi-
cherung durch die jeweilige Gruppe von Versicherten: Die gruppenmassige
Aquivalenz kommt zum Zuge. Der Staat zahlt keine Subventionen an Tri-
ger der sozialen Sicherheit. Er gewihrt Subventionen nur an jene Indivi-
duen, die durch Versicherungsbeitrage aller Art finanziell uberfordert sind.
Nicht zuletzt ist zu beachten, dass die Konzentration auf zwei Versicherun-
gen zu einer radikalen Vereinfachung des Systems der sozialen Sicherheit
fithrt: Das ist nicht nur kostengiinstiger, sondern auch von grossem Vorteil
fur alle potentiellen und tatsachlichen Empfanger von Sozialleistungen: Sie
blicken eher durch und hangen weniger von der Sozialburokratie ab.

Zu einer liberalisierten Binnenwirtschaft gehort auch und vor allem die
gesamtschweizerische Freizugigkeit der «freien Berufe». Was hier durch
Kantone und Berufsverbande gesetzlich und faktisch betrieben wird, ist
letztlich ein verwerflicher Protektionismus. Dahinter steckt naturlich auch
der «Kantonligeist», der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat.
Es geht nicht nur um die Freiheit in der Berufsausiibung, sondern auch um
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jene Hindernisse, die der Beweglichkeit und Produktivitat der «freien
Berufe» in den Weg gelegt werden. Benachteiligt sind insbesondere jene,
die initiativ, kreativ und expansiv sind: Thnen werden kantonale Grenzen
gezogen, sie miussen sich in kleinen und zu kleinen Wirtschaftsraumen
betatigen. Um die Richtung der Reformen anzuzeigen: Wir benotigen nicht
den kantonalen, sondern den eidgenossischen Anwalt: Er darf unabhangig
von seinem Wohnort in der ganzen Schweiz — ohne kantonale Bewilligung
— praktizieren. Selbstverstandlich gibt es erhebliche Unterschiede in der —
erlaubten — Freizugigkeit der «freien Berufe», sie sind nicht nur abzu-
bauen, sondern zu beseitigen: Das Ziel ist die hundertprozentige Freiztigig-
keit.

Verzerrungen des Wetthewerbs

Zu Verzerrungen im binnenwirtschaftlichen Wettbewerb fuhren die
zahlreichen finanz- und wirtschaftspolitischen Massnahmen nicht nur von
Gemeinden und Kantonen, sondern auch des Bundes. In der Regel wird
davon ausgegangen, ein freier Wettbewerb zwischen den Gemeinden
einerseits und den Kantonen anderseits sei die beste Losung. Das ist kei-
neswegs der Fall, denn: Auch hier miissen — wie anderswo — marktwirt-
schaftliche Rahmenbedingungen erfiillt sein, damit «optimiert» wird: Nicht
ein «<hemmungsloser» Foderalismus, sondern einer, der zur Marktwirt-
schaft passt, ist anzustreben. Dieses zentrale Problem wird ab und zu unter
Okonomen diskutiert, in der Offentlichkeit ist davon keine Rede. Im fol-
genden werden einige der auffallendsten Verstosse gegen einen «fairen
Wettbewerb» zwischen den verschiedenen Staatsebenen in der Schweiz
skizziert:

1. Der Steuerfoderalismus ist — nach dem Ursprungslandprinzip — nur
dann richtig, wenn er zu Belastungen von Unternehmen fiihrt, die den
Kosten der Bereitstellung der «unternehmens-orientierten» Infrastruktur
entsprechen. Anders formuliert: Die Unternehmen zahlen lediglich fiir
jene Leistungen, die der Staat ihnen erbringt. In diesem Fall ist das Aquiva-
lenzprinzip — auch raumlich — verwirklicht, zu erheben sind — system-
gerecht — Gebiihren fiir die Beanspruchung staatlicher Leistungen. Sozu-
sagen jedermann weiss, dass die Realitat anders aussieht.

2. Kantone und Gemeinden arbeiten mit erheblichen Subventionen wie
verbilligte oder zinslose Darlehen, Steuererleichterungen und -befreiungen
sowie mit kostenlosen Erschliessungen insbesondere von Industriezonen.
Diese Art der Wirtschaftsforderung verfalscht zum einen den interkanto-
nalen Wettbewerb. Zum anderen ist sie gesamtschweizerisch hochst pro-
blematisch: Eine These lautet, dass es mit hohen Kosten lediglich zu einer



708 DER SCHWEIZERISCHE BINNENMARKT

Umverteilung der wirtschaftlichen Aktivitat innerhalb des ganzen Landes
komme. Es ware folgerichtig, auf kommunale und kantonale Wirtschafts-
forderung zu verzichten, wenn diese nicht an einem gesamtschweizerischen
Siedlungskonzept orientiert ist.

3. Die Kantone und Gemeinden produzieren vielfaltige externe Effekte,
d.h. Kosten und Ertrage, die nicht bei ihren Verursachern negativ bzw.
positiv internalisiert werden. Marktwirtschaft ist hier nur dann realisiert,
wenn ein umfassender Lastenausgleich zwischen den Gemeinden einer-
seits und den Kantonen anderseits durchgefihrt wird: Nur so kann die
Fehlallokation von Ressourcen im aktuellen Foderalismus systemkonform
abgebaut werden.

4. Die Bundessubventionen diirften alles andere als wettbewerbsgerecht
sein. Sie werden primar unter raumlichen bzw. regionalen, nicht nach —
gesamtschweizerisch — allokativen Kriterien eingesetzt. Sofern ein inter-
regionaler Einkommensausgleich angezeigt ist, sind Direktzahlungen
(-Transfers) an unterdurchschnittlich entwickelte Regionen einzusetzen.
Das macht den Weg frei, die Allokation nach marktwirtschaftlichen Krite-
rien zu gestalten: Bis dahin ist es allerdings ein weiter Weg, wenn man sich
der Tatsache bewusst ist, wie stark der traditionelle Foderalismus verankert
1st.

5. Die Vergabe von Bundesauftragen ist, unter Einschluss von SBB und
PTT, nur dann marktwirtschaftlich, wenn jeweils die leistungsfahigsten
Anbieter, unabhangig von ithrem Standort, zum Zuge kommen. Konkreter
gesagt: Bel Bundesauftragen darf keine Subventionierung betrieben wer-
den.

Zum Problem «Foderalismus als Protektionismus» zahlen auch die
kommunalen und kantonalen Regulierungen. Jene Unternehmen, die sich
nur lokal oder kantonal betatigen, sehen sich mit 26 Kantonen und zahlrei-
chen Gemeinden konfrontiert, die nach ihren Bedurfnissen regulieren, als
ob sie autonome Staaten in dieser Welt waren. Dies ist fuir die Betroffenen
— auch Privatpersonen — mit erheblichen Zeitverlusten verbunden,
zugleich sind die — foderalistischen — Kosten unvertretbar hoch. Entschei-
dend 1st, dass der Wettbewerb massiv beeintrachtigt wird. Die okonomi-
sche Effizienz ruft, insbesondere im Kleinstaat Schweiz, nach einheitlichen
Regelungen des Bundes in allen Bereichen, die von nationaler Bedeutung
sind. Das Land braucht eine auf ihr Gesamtinteresse ausgerichtete Neuver-
teilung der Aufgaben sowohl zwischen Bund und Kantonen als auch zwi-
schen den Kantonen und Gemeinden.

Mit dem Vollzug der Bundesaufgaben durch die Kantone und Gemein-
den werden nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Diese Gebietskorper-
schaften sind von (sehr) unterschiedlicher Grosse und Leistungsfahigkeit.
Die meisten von ihnen sind zu klein, um Bundesaufgaben befriedigend zu
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losen. Die einen vollziehen tiberhaupt nicht, die anderen nur beschrankt,
die restlichen zufriedenstellend. Das Vollzugsdefizit erweist sich zuneh-
mend als Hindernis fiir jene Unternehmen, deren Aktivitaten uber die
Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinausreichen. Das schafft Ungleichhei-
ten, der Wettbewerb wird verfalscht.

Die Reihe der marktwirtschaftlichen Defizite lasst sich ohne weiteres
verlangern. Das sollte auch systematisch getan werden, um so zu einer mog-
lichst vollstindigen Bilanz zu gelangen. Es ist namlich iiberfillig, die
Schweiz — binnenwirtschaftlich — so zu reformieren, dass aus ihr nach den
vielversprechenden Anfiangen der Periode 1848—1874 endlich ein Wirt-
schaftsraum wird, der das Priadikat «Marktwirtschaft» verdient. In den letz-
ten Jahren sind zwar einige Anldufe zur Liberalisierung der Binnenwirt-
schaft zu verzeichnen: So die Kartellkommission, neulich mit ihren Berich-
ten uber die Sachversicherer und die Banken. Erneut aufgenommen wurde
die Diskussion iiber De-Regulierungen !, was bisher aber nur «literarisch»,
nicht aber faktisch geschieht. Fiir «kMehr Markt» treten inzwischen auch
jene Unternehmen und Branchen ein, die unter wachsenden Druck von EG
und GATT geraten sind. Nicht zu vergessen ist eine kleine Schar von
marktwirtschaftlichen Okonomen, die sich seit 10 bis 15 Jahren stindig um
«Mehr Markt» bemiihen, bei den Politikern aber kaum ankommen.
Schliesslich ist auch die «Neue Ziircher Zeitung» zu erwahnen, die nicht
erst heute die «liberale Fahne» in der Schweiz hochhalt. Es bleibt zu hoffen,
dass den «gebiindelten» Bemiithungen um eine marktwirtschaftliche Wende
Erfolg beschieden sein wird. Die Chancen dafiir sind um so grosser, je star-
ker der Druck von aussen wird: Die Schweiz muss einsehen, dass ihr — exi-
stenziell — nichts anderes librig bleibt, als konsequent zu liberalisieren.

Zwar wird in der Schweiz viel von Liberalisierung gesprochen, die erfor-
derlichen Schritte sind bisher aber ausgeblieben. Einflussreiche politische
Krafte schwenken zunehmend auf die Position ein, das Land konne und
musse auch ohne die EG auf Dauer iiberleben: Das riecht nach Riickzug
ins «Réduit». Dabei wird libersehen, dass wir uns nicht im Zweiten Welt-
krieg befinden, sondern 50 Jahre spater unter radikal veranderten Voraus-
setzungen leben. Die Schweiz benotigt dringend eine «geistige Wende», die
sie weltweit integriert und die Gefahr einer todlichen Selbstisolierung ver-
hindert: Nicht Europa und die Welt werden sich uns anpassen, es liegt an
uns, sich zu offnen: Das eilt allerdings, denn bis 1992 sind es noch drei
Jahre, eine Zeitspanne, in der hierzulande politisch soviel wie nichts zu
erreichen ist.

' OECD: Historical Statistics, 1960—  der schweizerischen Wettbewerbsfihigkeit,
1984, Paris 1986 — S. Borner und Bern 1987. — 2 W. Wittmann: Privatisie-
F. Wehrle: Die sechste Schweiz, Ziirich rung offentlicher Aufgaben, in «Neue
1984 — N. Blattner u.a.: Voraussetzungen  Ziircher  Zeitung», Zeitfragen vom



Mit leichten Fehlern?

Liegt bei uns nicht drin,
denn der Kunde hat
Anrecht auf ein Produkt,
das seinen Qualitats-
anforderungen voll
entspricht.

WEIDMANN

H. WEIDMANN AG
8640 Rapperswil
&055-214111

710 DER SCHWEIZERISCHE BINNENMARKT

18./19. Oktober 1980. — * Siehe dazu auch
W. Wittmann: Ein Arbeitsmarkt voller Mo-
bilitatshindernisse, in: «Neue Ziircher Zei-
tung» vom 1./2. Juli 1989. — * Siehe dazu
S. Borner: Die «kKonsumentenschutz-Initia-
tive» der Denner AG in der schweizerischen
Wettbewerbslandschaft, in: «Neue Ziircher
Zeitung» vom 10. Oktober 1984. — 3 Eid-
genossische Kartellkommission: Das Sub-
missions- und Einkaufswesen in Bund, Kan-
tonen und ausgewihlten Gemeinden, Nr. 2,
Bern 1988. — ¢ Mehr dazu bei W. Witt-
mann: Mehr Markt in der Landwirtschafts-
politik, in: «Schweizer Monatshefte»,
Heft 9, 1988 — M. Saxer: Agrarpolitische
Flurbereinigung, in: «Neue Ziircher Zei-
tung» vom 20. Januar 1980~

7 Sieche mehr dazu bei M. Lusser: Die
Schweiz und der EG-Binnenmarkt = Chan-
cen und Risiken des Finanzplatzes, in:
«Geld, Wihrung und Konjunktur», Schwei-
zerische Nationalbank, Heft 4, 1988. —
¥ R.T. Meier: Ein Markt statt sieben Bor-
sen, in: «Neue Ziircher Zeitung», Beilage
«Finanzplatz Schweiz: Wohin?» vom
10. Oktober 1988. — ° Dazu der richtungs-
weisende Artikel von H. Abt.: Riickzug ins
Réduit?, «Neue Zurcher Zeitung» vom
23. Januar 1988. — 'Y Mehr dazu bei
W. Wittmann: Sozialpolitik — Kein Platz
mehr fiir Selbstverantwortung?, «Schweizer
Monatshefte», Nr. 2, 1986. — !! Insbeson-
dere G. Schwarz (Hrsg.): Wo Regeln . ..
bremsen . . ., Zirich 1988.

teile
pappen
offkomponenten aus Thermo- und Duroplasten



	Der schweizerische Binnenmarkt 1992 : die Konkurrenzfähigkeit ist gefährdet

